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(54) ZERKLEINERUNGSVORRICHTUNG

(57) Zerkleinerungsvorrichtung (100), umfassend ei-
nen Zerkleinerungsbereich (102), wobei der Zerkleine-
rungsbereich (102) für eine Zerkleinerung von Gegen-
ständen ausgebildet ist und einen ersten Werkstoff um-
fasst, wobei der Zerkleinerungsbereich eine Verschleiß-
schutzbereich aufweist, wobei die Verschleißschutz-

schicht mehrere Teilbereiche umfasst, in denen ein zwei-
ter Werkstoff angeordnet ist, der von dem ersten Werk-
stoff verschieden ist, wobei der zweite Werkstoff in den
Teilbereichen in Partikelform im ersten Werkstoff einge-
bettet ist.
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Beschreibung

[0001] Die vorliegende Erfindung betrifft eine Zerklei-
nerungsvorrichtung nach dem Oberbegriff des An-
spruchs 1.
[0002] Bei Zerkleinerungsvorrichtungen ist die Ver-
schleißfestigkeit neben der Zähigkeit und Biegefestigkeit
ein wichtiger Paramater. Zur Steigerung der
Verschleißfestigkeit wird im Zerkleinerungsbereich (z.B.
bei Messern im Schneidenbereich) eine Hartstoffbe-
schichtung aufgebracht. Durch diese zusätzliche Schicht
wird die Materialstärke im Zerkleinerungsbereich erhöht.
[0003] Ähnliche Anforderungen ergeben sich an die
Verschleißfestigkeit bei Verschleißschutzvorrichtungen,
die an vor Verschleiß zu schützenden Vorrichtungen an-
gebracht werden. Dies können beispielsweise Ver-
schleißschutzkanten bei Baumaschinen sein, die die
Baumaschinen vor Verschleiß, beispielsweise durch
Schüttgut, schützen sollen.
[0004] Demgegenüber liegt der Erfindung die Aufgabe
zugrunde, eine Vorrichtung mit hoher Verschleißfestig-
keit bei relativ geringer Materialstärke zu erreichen. Au-
ßerdem soll ein Verfahren zur Herstellung einer solchen
Vorrichtung geschaffen werden.
[0005] Diese Aufgabe wird durch eine Zerkleinerungs-
vorrichtung gemäß Anspruch 1, durch ein System gemäß
Anspruch 5 und durch ein Verfahren gemäß Anspruch 6
gelöst. Ausführungsformen der Erfindung sind in den ab-
hängigen Ansprüchen angegeben.
[0006] Unter einer Zerkleinerungsvorrichtung wird im
Rahmen dieser Beschreibung insbesondere eine Vor-
richtung verstanden, die einen oder mehrere Gegenstän-
de zerkleinern kann. Die Zerkleinerung kann dabei ins-
besondere beispielsweise durch Schneiden, Quetschen,
Biegen, Raspeln, Reiben, Drücken, Schlagen, Prallen,
Zerspanen und/oder Brechen erfolgen. Zerkleinerungs-
vorrichtungen werden beispielweise in der Landtechnik,
bei Gartengeräten, in der Forstwirtschaft oder bei Bau-
maschinen eingesetzt. Die nachfolgend geschilderte Er-
findung lässt sich insbesondere bei Schneidwerkzeugen
vorteilhaft verwenden.
[0007] Zerkleinerungsvorrichtungen unterscheiden
sich beispielsweise von Umformvorrichtungen dadurch,
dass sie grundlegend anders belastet werden. Bei Zer-
kleinerungsvorrichtungen gibt es einen im Vergleich zur
gesamten Vorrichtung relativ kleinen Bereich, der für die
Zerkleinerung ausgebildet ist. Dieser Bereich wird bei
jeder Zerkleinerung stark belastet. Dabei ist es wichtig,
dass er sowohl verschleißfest als auch zäh und biegefest
ist. Zerkleinerungsvorrichtungen weisen im Zerkleine-
rungsbereich, der für die Zerkleinerung ausgebildet ist,
außerdem eine relativ geringe Materialstärke auf. Vor-
zugsweise ist der Zerkleinerungsbereich keilförmig aus-
gebildet. Dies ist insbesondere bei Schneidwerkzeugen
der Fall. Umformvorrichtungen hingegen weisen häufig
eine vergleichsweise hohe Materialstärke auf, da sie be-
sonders stabil sein sollen und eine scharfe Kante wie bei
einem Schneidwerkzeug sogar nachteilig wäre.

[0008] Die Zerkleinerungsvorrichtung umfasst einen
Zerkleinerungsbereich, der für eine Zerkleinerung von
Gegenständen ausgebildet ist und einen ersten Werk-
stoff umfasst. Der erste Werkstoff kann beispielsweise
ein Werkstoff sein, aus dem ein Grundkörper der Zerklei-
nerungsvorrichtung besteht. Alternativ kann der Grund-
körper auch aus einem anderen Werkstoff als der Zer-
kleinerungsbereich bestehen. Unter dem Grundkörper
wird dabei insbesondere ein Körper verstanden, an den
sich der Zerkleinerungsbereich anschließt. Die Zerklei-
nerungsvorrichtung kann außerdem einen Befestigungs-
bereich aufweisen, der sich ebenfalls an den Grundkör-
per anschließt. Im Befestigungsbereich kann die Zerklei-
nerungsvorrichtung beispielsweise an einem anderen
Bauteil, wie einer Halterung, befestigt werden. Beispiels-
weise können der Grundkörper und der Zerkleinerungs-
bereich stoffschlüssig miteinander verbunden sein. Bei-
spielsweise kann der erste Werkstoff ein Metall oder ein
Kunststoff sein. Der erste Werkstoff kann insbesondere
einen Sandwich- oder Schichtaufbau aufweisen. In die-
sem Fall kann es sich somit um einen Kompositwerkstoff
handeln, der aus mehreren Materialien bestehen kann.
[0009] Der Zerkleinerungsbereich weist einen Ver-
schleißschutzbereich auf. Dieser zeichnet sich gegenü-
ber dem Grundkörper dadurch aus, dass dieser bei Zer-
kleinerungsvorgängen einen höheren Verschleißwider-
stand als der Grundkörper aufweist. Der
Verschleißschutzbereich umfasst mehrere Teilbereiche,
in denen ein zweiter Werkstoff angeordnet ist, der von
dem ersten Werkstoff verschieden ist. Vorzugsweise ist
der Schmelzpunkt des zweiten Werkstoffs dabei höher
als der Schmelzpunkt des ersten Werkstoffs. Der zweite
Werkstoff kann beispielsweise Wolfram, Titan, Tantal,
Chrom und/oder Kobalt sein. Es ist auch möglich, einen
keramischen Werkstoff als zweiten Werkstoff zu verwen-
den. Auch die Verwendung einer Kombination von ver-
schiedenen der zuvor genannten Materialien als zweiten
Werkstoff ist möglich.
[0010] Die Zerkleinerungsvorrichtung kann auch au-
ßerhalb des Zerkleinerungsbereichs eine oder mehrere
weitere Verschleißschutzbereich(e) aufweisen, der/die
ähnlich oder genauso ausgebildet sein kann/können wie
der in Bezug auf den Zerkleinerungsbereich beschriebe-
ne Verschleißschutzbereich. Die Anordnung des/der
weiteren Verschleißschutzbereichs(e) kann anforde-
rungsgerecht erfolgen. Darunter wird im Rahmen dieser
Beschreibung insbesondere verstanden, dass der/die
Verschleißschutzbereich(e) bevorzugt in mechanisch
besonders stark beanspruchten Bereichen angeordnet
sind.
[0011] Erfindungsgemäß ist vorgesehen, dass der
zweite Werkstoff in den Bereichen in Partikelform im ers-
ten Werkstoff eingebettet ist. Hierunter wird insbesonde-
re verstanden, dass Partikel des zweiten Werkstoffs mit
dem ersten Werkstoff verschmolzen sind. Dabei ist zu
beachten, dass zwischen den einzelnen Partikeln des
zweiten Werkstoffs jeweils der erste Werkstoff angeord-
net sein kann.
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[0012] Die Bereiche können insbesondere eine in etwa
kreisförmige Querschnittsfläche aufweisen. Der Durch-
messer der Bereiche kann zwischen 10 mm und 500 mm,
vorzugsweise zwischen 30 mm und 300 mm, besonders
bevorzugt zwischen 50 mm und 200 mm, liegen.
[0013] Insbesondere bei Schneidwerkzeugen hat die
Erfindung den Vorteil, dass der Verschleißschutzbereich
nicht aufgetragen, sondern in Bereichen des Zerkleine-
rungsbereichs angeordnet ist. Somit wird die Dicke des
Zerkleinerungsbereichs nicht durch eine weitere Schicht
erhöht und die Schärfe des Zerkleinerungsbereichs
bleibt erhalten.
[0014] Die erfindungsgemäße Zerkleinerungsvorrich-
tung hat außerdem den Vorteil, dass die Vorteile ver-
schiedener Werkstoffe miteinander kombiniert werden
können. Bei bekannten Werkstoffen sinkt mit ansteigen-
der Verschleißfestigkeit und Härte die Zähigkeit und die
Biegewechselfestigkeit. Beispielsweise kann als erster
Werkstoff ein relativ zähes Material verwendet werden.
Als zweiter Werkstoff kann ein Werkstoff mit hoher Ver-
schleißfestigkeit und Härte eingesetzt werden. Durch die
Einbringung des zweiten Werkstoffs in die Bereiche, die
vom ersten Werkstoff umgeben sind, können im Zerklei-
nerungsbereich die zuvor genannten Eigenschaften des
ersten und des zweiten Werkstoffs miteinander kombi-
niert werden.
[0015] Bei bekannten Zerkleinerungsvorrichtungen
wie Maschinenmessern mit einem Grundkörper aus ei-
nem ersten Werkstoff und einer aufgetragenen Ver-
schleißschutzschicht aus einem zweiten Werkstoff steht
nach dem Verschleiß der Verschleißschutzschicht nur
noch der Grundkörper aus dem ersten Werkstoff mit ver-
gleichsweise schlechteren Verschleißeigenschaften zur
Nutzung bereit. Dies hat eine drastische Verringerung
der Restlebensdauer zur Folge.
[0016] Nach einer Ausführungsform der Erfindung
kann der zweite Werkstoff unter Verwendung eines La-
sers in den Zerkleinerungsbereich eingebracht worden
sein. Hierfür kann beispielsweise ein Nd:YAG-Laser ver-
wendet werden. Die Verwendung eines Lasers hat ins-
besondere den Vorteil, dass die Bereiche besonders prä-
zise eingebracht werden können. Außerdem können so
besonders kleine Bereiche realisiert werden.
[0017] Nach einer Ausführungsform der Erfindung
kann die Zerkleinerungsvorrichtung als Messer ausge-
bildet sein. Bei Messern hat der Verschleißschutzbereich
mit den Teilbereichen den Vorteil, dass im Gegensatz zu
einer aufgetragenen Verschleißschutzschicht eine gerin-
ge Materialstärke erreicht werden. Somit kann auch ein
besonders scharfes Messer den Verschleißschutzbe-
reich aufweisen.
[0018] Nach einer Ausführungsform der Erfindung
können die Teilbereiche unterschiedliche Abstände von-
einander haben. Die Teilbereiche können insbesondere
in Mustern oder amorph angeordnet sein. Unter einer
amorphen Anordnung wird dabei insbesondere verstan-
den, dass die Teilbereiche zufällig verteilt sind. Auf diese
Weise können Bereiche mit unterschiedlichen Konzent-

rationen der Teilbereiche in der Verschleißschutzschicht
angeordnet sein. Beispielsweise kann in einem beson-
ders stark beanspruchten Bereich die Konzentration der
Teilbereiche höher sein als in einem weniger stark be-
anspruchten Bereich. Unter der Konzentration der Teil-
bereiche wird dabei insbesondere die Anzahl der Teilbe-
reiche pro Fläche bezeichnet.
[0019] Das System gemäß Anspruch 5 umfasst eine
vor Verschleiß zu schützende Vorrichtung und eine Ver-
schleißschutzvorrichtung. Die Verschleißschutzvorrich-
tung ist lösbar an einem Teilbereich der Vorrichtung be-
festigt. Beispielsweise kann die Verschleißschutzvor-
richtung in einem Kantenbereich der Vorrichtung ange-
bracht sein. Unter einer lösbaren Befestigung wird dabei
im Rahmen dieser Beschreibung insbesondere verstan-
den, dass die Verschleißschutzkante ohne Zerstörung
oder Beschädigung der Verschleißschutzvorrichtung
und der zu schützenden Vorrichtung an der Vorrichtung
befestigt werden kann. Die Verschleißschutzvorrichtung
kann beispielsweise an der zu schützenden Vorrichtung
angeschraubt sein. Die zu schützende Vorrichtung kann
beispielsweise eine Baumaschine sein.
[0020] Die lösbar befestigte Verschleißschutzvorrich-
tung ist vorteilhaft, da nur ein besonders beanspruchter
Abschnitt vor übermäßigem Verschleiß geschützt wer-
den muss. Es muss somit nicht die gesamte zu schüt-
zende Vorrichtung aus einem vergleichsweise teuren
und aufwändig herzustellenden Material hergestellt wer-
den. Es genügt, wenn die Verschleißschutzvorrichtung
aus diesem hochwertigen Material hergestellt wird. Au-
ßerdem kann die Verschleißschutzvorrichtung aufgrund
der lösbaren Befestigung besonders einfach ausge-
tauscht werden, wenn sie verschlissen ist.
[0021] Die Verschleißschutzvorrichtung umfasst einen
ersten Werkstoff. Die Verschleißschutzvorrichtung weist
einen Verschleißschutzbereich auf, der ähnlich oder ge-
nauso ausgebildet sein kann wie der Verschleißschutz-
bereich der in dieser Beschreibung beschriebenen Zer-
kleinerungsvorrichtung.
[0022] Die Anforderungen an die Verschleißschutz-
vorrichtung ist vor allem ein Schutz der Vorrichtung vor
Verschleiß durch Schüttgüter. Hierbei ist der Schichtauf-
bau der Verschleißschutzvorrichtung überraschender-
weise besonders vorteilhaft. Der auftretende Verschleiß
hängt vor allem von der Bewegung des Schüttguts ab
und weniger von Bewegungen der Verschleißschutzvor-
richtung. Außerdem ist die Verschleißschutzvorrichtung
üblicherweise im Vergleich mit der vor Verschleiß zu
schützenden Vorrichtung klein und leicht.
[0023] Das Verfahren zur Herstellung einer Zerkleine-
rungsvorrichtung nach Anspruch 6 umfasst die Herstel-
lung eines Grundkörpers und des Zerkleinerungsbe-
reichs ohne den Verschleißschutzbereich aus dem ers-
ten Werkstoff. Der erste Werkstoff wird dann punktuell
in mehreren Bereichen im Zerkleinerungsbereich aufge-
schmolzen. Unter dem Begriff "punktuell" wird dabei im
Rahmen dieser Beschreibung insbesondere verstanden,
dass die Bereiche jeweils eine Fläche von weniger als
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0,5 mm2, vorzugsweise von weniger als 0,2 mm2, auf-
weisen. In die Bereiche wird der zweite Werkstoff in Par-
tikelform eingebracht, sodass Partikel des zweiten Werk-
stoffs im ersten Werkstoff eingebettet sind.
[0024] Nach einer Ausführungsform der Erfindung
kann der erste Werkstoff unter Verwendung eines Lasers
aufgeschmolzen werden. Dies ist insbesondere vorteil-
haft für eine präzise punktuelle Aufschmelzung.
[0025] Nach einer Ausführungsform der Erfindung
können die Bereiche punktförmig ausgebildet sein. Dies
ist insbesondere vorteilhaft für einen besonders ver-
schleißfesten Verschleißschutzbereich.
[0026] Nach einer Ausführungsform der Erfindung
kann der zweite Werkstoff in die Bereiche eingeblasen
werden.
[0027] Nach einer Ausführungsform der Erfindung
kann der erste Werkstoff vor dem Aufschmelzen mit dem
zweiten Werkstoff in Partikelform beschichtet werden.
Der Beschichtungsvorgang kann dabei ähnlich wie ein
Lackiervorgang durchgeführt werden. Alternativ dazu
kann der erste Werkstoff in den zweiten Werkstoff ein-
getaucht werden, um die Beschichtung durchzuführen.
[0028] Nach einer Ausführungsform der Erfindung
kann der zweite Werkstoff als Bestandteil einer Disper-
sion in die Bereiche eingebracht werden. Die Dispersion
kann beispielsweise den zweiten Werkstoff in Partikel-
form, Ethanol und ein organisches Bindemittel umfas-
sen. In diesem Fall verdunstet ein Großteil des Ethanols
während der Einbringung der Dispersion. Das zurückge-
bliebene Ethanol und das Bindemittel können dann an-
schließend wieder entfernt werden.
[0029] Es ist auch möglich, dass zusätzlich zu dem
zuvor beschriebenen Verschleißschutzbereich eine aus
dem Stand der Technik bekannte zusätzliche Ver-
schleißschutzschicht aufgetragen wird. So kann die
Standzeit der Zerkleinerungsvorrichtung weiter erhöht
werden, da nach Abrieb der zusätzlichen
Verschleißschutzschicht noch der Verschleißschutzbe-
reich nach einer Ausführungsform der Erfindung vorhan-
den ist. So ist zwar der Vorteil nicht mehr vorhanden,
dass kein Materialauftrag erfolgt. Es wird jedoch der Ver-
schleißschutz signifikant erhöht.
[0030] Weitere Merkmale und Vorteile der vorliegen-
den Erfindung werden deutlich anhand der nachfolgen-
den Beschreibung bevorzugter Ausführungsbeispiele
unter Bezugnahme auf die beiliegenden Abbildungen.
Dabei werden für gleiche oder ähnliche Bauteile und für
Bauteile mit gleichen oder ähnlichen Funktionen diesel-
ben Bezugszeichen verwendet. Darin zeigen:

Fig. 1 eine schematische perspektivische Ansicht
einer Oberseite eines Ausschnitts einer Zer-
kleinerungsvorrichtung nach einer Ausfüh-
rungsform der Erfindung;

Fig. 2 eine schematische perspektivische Ansicht
der Unterseite des Ausschnitts aus Fig. 1;

Fig. 3 eine schematische perspektivische Ansicht
einer Unterseite eines Ausschnitts einer Zer-
kleinerungsvorrichtung nach einer Ausfüh-
rungsform der Erfindung;

Fig. 4 eine schematische perspektivische Ansicht
der Oberseite des Ausschnitts aus Fig. 3;

Fig. 5 eine schematische perspektivische Ansicht
einer Unterseite eines Ausschnitts einer Zer-
kleinerungsvorrichtung nach einer Ausfüh-
rungsform der Erfindung;

Fig. 6 eine schematische perspektivische Ansicht
der Oberseite des Ausschnitts aus Fig. 5;

Fig. 7 eine schematische perspektivische Ansicht
einer Unterseite eines Ausschnitts einer Zer-
kleinerungsvorrichtung nach einer Ausfüh-
rungsform der Erfindung;

Fig. 8 eine schematische perspektivische Ansicht
der Oberseite des Ausschnitts aus Fig. 7;

Fig. 9 eine schematische perspektivische Ansicht
einer Unterseite eines Ausschnitts einer Zer-
kleinerungsvorrichtung nach einer Ausfüh-
rungsform der Erfindung; und

Fig. 10 eine schematische perspektivische Ansicht
der Oberseite des Ausschnitts aus Fig. 9.

[0031] Die in den Figuren dargestellten Zerkleine-
rungsvorrichtungen sind alle als Schneidmesser ausge-
bildet. Ausführungsformen der Erfindung können für
Schneidmesser besonders vorteilhaft eingesetzt wer-
den.
[0032] Das Schneidmesser 100 aus den Figuren 1 und
2 weist einen Grundkörper 101 aus einem ersten Werk-
stoff und einen Zerkleinerungsbereich 102 auf. Der Zer-
kleinerungsbereich 102 weist einen Verschleißschutzbe-
reich mit Teilbereichen auf, in denen ein zweiter Werk-
stoff im ersten Werkstoff eingebettet ist.
[0033] Der Verschleißschutzbereich ist besonders
vorteilhaft, da aufgrund der Einbettung des zweiten
Werkstoffs im ersten Werkstoff in den Teilbereichen die
Vorteile der beiden Werkstoffe miteinander kombiniert
werden. Der zweite Werkstoff weist eine besonders hohe
Verschleißfestigkeit und Härte auf, während der erste
Werkstoff besonders zäh ist. Im Zerkleinerungsbereich
102 ist das Schneidmesser 100 somit sowohl besonders
verschleißfest und hart als auch zäh. Je nach Konzent-
ration der Bereiche im Zerkleinerungsbereich 102 kann
der Zerkleinerungsbereich 102 verschleißfester und här-
ter (hohe Konzentration) oder zäher (Konzentration) aus-
gebildet werden. Es können auch innerhalb des Zerklei-
nerungsbereichs 102 unterschiedliche Konzentrationen
vorhanden sein. Beispielsweise kann die Konzentration
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der Bereiche in der Nähe der Schneidkante höher sein
als in der Nähe des Grundkörpers 101.
[0034] Das Schneidmesser 100 weist außerdem Aus-
nehmungen 104 auf, mit denen es an einer Halterung
befestigt werden kann. Diese Ausnehmungen 104 kön-
nen ebenfalls in einem Randbereich 103 von einem Ver-
schleißschutzbereich umgeben sein, die ähnlich oder ge-
nauso aufgebaut sein kann wie der Verschleißschutzbe-
reich im Zerkleinerungsbereich 102. Durch diese Rand-
bereiche 103 wird die Verschleißfestigkeit des Schneid-
messers ebenfalls erhöht. An diesen Stellen tritt üblicher-
weise wegen Relativbewegungen zwischen dem
Schneidmesser 100 und der Halterung ebenfalls ein re-
lativ hoher Verschleiß auf. Es können auch noch weitere
Bereiche mit einem Verschleißschutzbereich versehen
werden.
[0035] In den Bereichen kann der erste Werkstoff mit
einem Laser aufgeschmolzen werden. Der zweite Werk-
stoff wird in Partikel- oder Pulverform eingebracht. Die
Bereiche weisen dabei eine Grundfläche von weniger als
0,5 mm2 auf.
[0036] Das Schneidmesser 100 aus den Figuren 1 und
2 weist eine gerade Schneidkante auf. Das Prinzip der
Erfindung lässt sich jedoch auf Schneidmesser mit ge-
zahnten und/oder konkav oder konvex gebogenen
Schneidkanten übertragen. Solche Schneidmesser sind
in den Figuren 3 bis 10 dargestellt. Eine Kombination
unterschiedlicher Schneidkanten sind ebenfalls möglich.
[0037] In den Figuren sind nur Verschleißschutzberei-
che auf einer Seite der Schneidkante dargestellt. Es ist
jedoch selbstverständlich auch möglich, beide Seiten der
Schneidkante mit Verschleißschutzbereichen zu verse-
hen.

Patentansprüche

1. Zerkleinerungsvorrichtung (100), umfassend einen
Zerkleinerungsbereich (102), wobei der Zerkleine-
rungsbereich (102) für eine Zerkleinerung von Ge-
genständen ausgebildet ist und einen ersten Werk-
stoff umfasst, wobei der Zerkleinerungsbereich ei-
nen Verschleißschutzbereich aufweist, wobei der
Verschleißschutzbereich mehrere Teilbereiche um-
fasst, in denen ein zweiter Werkstoff angeordnet ist,
der von dem ersten Werkstoff verschieden ist, da-
durch gekennzeichnet, dass der zweite Werkstoff
in den Teilbereichen in Partikelform im ersten Werk-
stoff eingebettet ist.

2. Zerkleinerungsvorrichtung (100) nach Anspruch 1,
dadurch gekennzeichnet, dass der zweite Werk-
stoff unter Verwendung eines Lasers in den Zerklei-
nerungsbereich (102) eingebracht wurde.

3. Zerkleinerungsvorrichtung (100) nach einem der
vorherigen Ansprüche, dadurch gekennzeichnet,
dass die Zerkleinerungsvorrichtung (100) als Mes-

ser ausgebildet ist.

4. Zerkleinerungsvorrichtung (100) nach einem der
vorherigen Ansprüche, dadurch gekennzeichnet,
dass die Teilbereiche unterschiedliche Abstände
voneinander haben.

5. System, umfassend eine vor Verschleiß zu schüt-
zende Vorrichtung und eine Verschleißschutzvor-
richtung, wobei die Verschleißschutzvorrichtung lös-
bar an einem Teilbereich der Vorrichtung befestigt
ist, wobei die Verschleißschutzvorrichtung einen
ersten Werkstoff umfasst, wobei die
Verschleißschutzvorrichtung einen Verschleiß-
schutzbereich aufweist, wobei der Verschleiß-
schutzbereich mehrere Teilbereiche umfasst, in de-
nen ein zweiter Werkstoff angeordnet ist, der von
dem ersten Werkstoff verschieden ist, dadurch ge-
kennzeichnet, dass der zweite Werkstoff in den
Teilbereichen in Partikelform im ersten Werkstoff
eingebettet ist.

6. Verfahren zur Herstellung einer Zerkleinerungsvor-
richtung (100) nach einem der vorherigen Ansprü-
che, umfassend die folgenden Schritte:

- Herstellung eines Grundkörpers (101) und des
Zerkleinerungsbereichs (102) ohne den Ver-
schleißschutzbereich aus dem ersten Werk-
stoff;
- Aufschmelzen des ersten Werkstoffs in meh-
reren Teilbereichen im Zerkleinerungsbereich
(102);
- Einbringen des zweiten Werkstoffs in Partikel-
form in den Teilbereichen, sodass Partikel des
zweiten Werkstoffs im ersten Werkstoff einge-
bettet sind.

7. Verfahren nach dem vorherigen Anspruch, dadurch
gekennzeichnet, dass der erste Werkstoff unter
Verwendung eines Lasers aufgeschmolzen wird.

8. Verfahren nach einem der beiden vorherigen An-
sprüche,
dadurch gekennzeichnet, dass die Teilbereiche
punktförmig ausgebildet sind.

9. Verfahren nach einem der drei vorherigen Ansprü-
che, dadurch gekennzeichnet, dass der zweite
Werkstoff in die Teilbereiche eingeblasen wird.

10. Verfahren nach einem der Ansprüche 5 bis 7, da-
durch gekennzeichnet, dass der erste Werkstoff
vor dem Aufschmelzen mit dem zweiten Werkstoff
in Partikelform beschichtet wird.

11. Verfahren nach einem der vorherigen fünf Ansprü-
che, dadurch gekennzeichnet, dass der zweite
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Werkstoff als Bestandteil einer Dispersion in die Teil-
bereiche eingebracht wird.

Geänderte Patentansprüche gemäss Regel 137(2)
EPÜ.

1. Zerkleinerungsvorrichtung (100) zum Einsatz in der
Landtechnik, umfassend einen Zerkleinerungsbe-
reich (102), wobei der Zerkleinerungsbereich (102)
für eine Zerkleinerung von Gegenständen ausgebil-
det ist und einen ersten Werkstoff umfasst, wobei
die Zerkleinerungsvorrichtung als Messer ausgebil-
det ist, wobei der Zerkleinerungsbereich einen Ver-
schleißschutzbereich aufweist, wobei der Ver-
schleißschutzbereich mehrere Teilbereiche um-
fasst, in denen ein zweiter Werkstoff angeordnet ist,
der von dem ersten Werkstoff verschieden ist, wobei
der zweite Werkstoff in den Teilbereichen in Parti-
kelform im ersten Werkstoff eingebettet ist.

2. Zerkleinerungsvorrichtung (100) nach Anspruch 1,
dadurch gekennzeichnet, dass der zweite Werk-
stoff unter Verwendung eines Lasers in den Zerklei-
nerungsbereich (102) eingebracht wurde.

3. Zerkleinerungsvorrichtung (100) nach einem der
vorherigen Ansprüche, dadurch gekennzeichnet,
dass die Teilbereiche unterschiedliche Abstände
voneinander haben.

4. Verfahren zur Herstellung einer Zerkleinerungsvor-
richtung (100) nach einem der vorherigen Ansprü-
che, umfassend die folgenden Schritte:

- Herstellung eines Grundkörpers (101) und des
Zerkleinerungsbereichs (102) ohne den Ver-
schleißschutzbereich aus dem ersten Werk-
stoff;
- Aufschmelzen des ersten Werkstoffs in meh-
reren Teilbereichen im Zerkleinerungsbereich
(102);
- Einbringen des zweiten Werkstoffs in Partikel-
form in den Teilbereichen, sodass Partikel des
zweiten Werkstoffs im ersten Werkstoff einge-
bettet sind.

5. Verfahren nach dem vorherigen Anspruch, dadurch
gekennzeichnet, dass der erste Werkstoff unter
Verwendung eines Lasers aufgeschmolzen wird.

6. Verfahren nach einem der beiden vorherigen An-
sprüche, dadurch gekennzeichnet, dass die Teil-
bereiche punktförmig ausgebildet sind.

7. Verfahren nach einem der drei vorherigen Ansprü-
che, dadurch gekennzeichnet, dass der zweite
Werkstoff in die Teilbereiche eingeblasen wird.

8. Verfahren nach einem der Ansprüche 4 bis 6, da-
durch gekennzeichnet, dass der erste Werkstoff
vor dem Aufschmelzen mit dem zweiten Werkstoff
in Partikelform beschichtet wird.

9. Verfahren nach einem der vorherigen fünf Ansprü-
che, dadurch gekennzeichnet, dass der zweite
Werkstoff als Bestandteil einer Dispersion in die Teil-
bereiche eingebracht wird.
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